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RS OGH 1965/11/26 1Ob190/65,
1Ob76/69 (1Ob81/69), 6Ob860/82

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1965

Norm

ZPO §182

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Die Anleitungsp3icht des Gerichtes geht nicht soweit, daß einer anwaltlich vertretenen Partei die der Klage

anhaftenden Mängel im einzelnen bezeichnet werden und sie angeleitet wird einen anderen Sachverhalt vorzubringen,

der das Klagebegehren rechtfertigen könnte.
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